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(Nr. 216.) AllerhöchstetErlaß vom 31. Dezember1868., beireffend«dieGenehmigungder

Instruktionzur Ausführungdes Bundesgesetzeswegen der Quartierleistung
fur die bewaffneteMacht während des Friedenszustandesvom 25. Juni

68.

AufIhren gemeinschaftlichenBericht vom 22. Dezember d. J. genehmigeIch
« im Namen des NorddeutschenBundes die anliegendeInstruktion zur Ausführung

. des Bundesgesetzes,betreffenddie Quartierleistungfür die bewaffneteMacht wäh-
rend des Friedenszustandes,vom 25. Juni 1868. (Bundesgesetzbl.S. 523. ff.).

Der egenwärtie Erla
«

i neb der n ruktion dur das Bundes e e -

blatt zu veriåszentlicheng
ß st st, I st ch g stz

Berlin , den 31. Dezember1868.

Wilhelm.

Gr. v. Bismarck-Schönhausen. v. Roon.

An den Kanzlerdes NorddeutschenBundes und Lan den Kriegsminister.

Bundes-0-skhbl.1869.
« 1 Jn-

Ausgegebenzu Berlin den 21. Januar 1869.
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Instruktion
zur

Ausführung des Gesetzes, betreffend die Quar-tiersleistu11gfür die be-

waffneteMacht währenddes Friedenszusiandes,vom 25. Juni 1868.

(Bundesgesetzbl.S. 523. ff.).
tm —.....-.—.-—.

Z. 1.

Die Verpflichtungder Bundesangehörigenzur Quartierleistungist eine subsidiaire.
Sie tritt nur in dem Falle und »nur insoweit m Wirksamkeit, als das militai-

rische Bedürfniß an dem mit Einquartierung zu belegendenOrte weder durch
siskalischeKasernen und Stallungemnoch durch freiwilliggestellteQuartiere oder

Privatkasernementsvollständiggedecktwirdt »

Z. 2.

Zur Einquartierung können alle, ihrer Beschaffenheitnach zur Unterbrin-

gung von Mannschaftenund Pferden geeignetenRäume,mit alleinigerAusnahme
der nach s. 4. des Gesetzes bestreiten, sowie derjenigen in Anspruch genommen
werden, welche für das eigne Wohnungs-, Wirthschafts- und Gewerbebetriebs-

Bedtirfnißdes Inhabers unentbehrlichsind.
Alle bisherigen im s. 4. des Gesetzes nicht genannten landesgesetzlichen

Befreiungen, gleichviehob sichdieselbenauf ganze Distrikte oder Ortschaften oder

aufsbeinzelneKategorien von Personen oder Grundstückenbezogen, sind auf-
e o en.g

Inwieweit fiir den Fortfall der Befreiung Entschädigungaus öffentlichen
Kassen in Anspruch zu nehmen ist, bleibt nach den Landesgesetzenzu beurtheilen.

Alle für die Befreiung bisher an den Staat gezahltenAbgaben u. s. w

kommen mit dem Inkrafttreten des Gesetzesin Wegfall.

Z. 3.

Nach Z. 5. des Gesetzeserfolgt die örtlicheVertheilung der Quartier-

Ieistung auf die Gemeinden und selbstständigenGutsbezirkeim Ganzen , und

bleibt die Untervertheilung nach Maaßgabedes Ortsstatuts, beziehungsweise
bis zum Zustandekommen eines solchen nach Maaßgabeder bisher fiir die be-

treffende Gemeinde geltendenVorschriften(Z. 7. des Gesetzes)dem Gemeinde-
vorstande oder der Servisdeputation, beziehentlichden Besitzernder selbststaigigen

s
u ts-
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Gutsbezirkeüberlassen,welchesichin Bezugauf die Einquartierungeiner Nachbar-
gemeindenicht angeschlossenhaben. .

Jst ein solcherAnschluß(Z. 7. des Gesetzes)erfolgt, so liegt die Unter-
vertheilungauch innerhalb des Gutsbezirkesdem Vorstande der Anschlußgemeinde,
beziehentlichder Servisdeputation ob.

,
·

Die mit der Untervertheilungder Ouartierleistung beauftragten Organe
sind auch für die gehörigeund rechtzeitigeErfüllung der Leistungverantwortlich

s. 4.

Die Grundsätzefür die Vertheilung der Einquartierungauf alle, bezie-
hungsweiseauf einzelne Ortschaftender Landkreis e oder ähnlicherVerbände
werden durch die nach s. 7. des Gesetzes zu bildenden Kommissionenim Vor-
aus festgestellt
»

Denselben liegt namentlich ob, die Belegungsfähigkeitder einzelnenländ-
lkchenOrtschaften nach Maaßgabe des vorhandenen Raumes und der sonst in
Betracht kommenden lokalen Verhältnissezu ermitteln-

Die Resultate dieser Ermittelungen sind von ihnen in besonderenNach-
weisungenzusatnmenzutragen,welche der oberen Verwaltungsbehördeeingereicht
.W»erdenUnd zum Anhalte bei Ausstellung der Marschrouten und für die Be-

stIMMUUgdes Umfangesder Quartierleistung im besonderenFalle dienen (§. 6.
dieser Jnstruktion).

Z. 5.

Die Belegung einer Ortschaft mit Garnison erfolgt in jedem einzelnen
Falle auf Grund Alter-höchsterEntscheidung des Bundesfeldherrn, welcher eine
Kommunikation des Generalkommandos mit der oberen Verwaltungsbehördeüber
die Zulässigkeitder Belegung und die Garnisonstärkevoranzugehenhat.

»
Nach erfolgter Entscheidung wird die Belegung durch Requisition der

militairischenKommandobehördebeziehentlichderen Beauftragte an den Gemeinde-

erstand oder die sonstigen Organe für die Untervertheilung der Einquartierung
E 3. dieserInstruktion) zur Ausführung gebracht.

Z. e.

» Für Kantonnements und Märsche tritt die Verpflichtungzur Quartier-
lelstungauf Grund der von der oberen Verwaltungsbehördeausgefertigten
Marschtoute in Wirksamkeit, welche die Zahl der unterzubringendenMilitair-

xeksgnmluxldDienstpferde,sowie die zur Aufnahme bestimmtenOrtschaftenan-

uge en )a.
«

Die »Marschroute,deren Original das Kommando der marschirenden
TUZPPeerhalt- wird von der ausstellendenBehörde der Kommunal-Aufsichts-
bthkde des mit Einquartierung. zu belegcndenBezirks (Landrath, Amtshaupt-
Mann- Amtnmnn u. s. w.) in Abschrift mitgetheilt, welche letzteredie in An-

sPFUchzU nehmendenGemeinden oder Besitzer selbstständigerGutsbezirke sofort
UUt VachklchtVerstehtund dabei über den Umfang und die Vertheilung der

QuartierleistungnähereBestimmungtrifft.
·

GIsi- es
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«

Gemeindevorstände,welche in kommunaler und polizeilicherHinsichtder
unmittelbaren Aufsichtder oberen Verwaltungsbehördeunterliegen,empfangen die

Abschriftder Marschroutedurch diese letzteredirekt.

Jst die rechtzeitigeVenachrichtigungdurch die Kommunal-Aufsichtsbehörde
unthunlich, so tritt die Verpflichtung zur Quartierleistungschon durch die Vor-

zeigung der MarschrouteSeitens des Truppenkommandos oder der Fouriere in

Wirksamkeit
«

Machen die Lokalverhältnisseoder außerordentlicheUmständeAbweichungen
von der Marschroute erforderlich,so werden dieselbenim Einverständnißmit dem

Truppenkommandooder dem Fourierofsizierdurch die Kommunal-Aufsichtsbehörde
angeordnet Eine derartige Anordnung, von welcherin erheblicherenFällen der
oberen VerwaltungsbehördeAnzeige zu machen ist, begründetdie Verpflichtung
zur Quartierleistung in gleicherWeise, wie die Marschroute.

s. 7.

Hinsichtlichder Einquartierungskatasterin den Garnisonorten
(§. 6. des Gesetzes)gelten die nachfolgendenVorschriften:

1) die Aufstellung erfolgt alljährlichdurch den Gemeindevorstandresp. die

Servisdeputation,«
.

-

2) in das Kataster sind alle zur Einquartierung benutzbarenGebäude des

Gemeindebezirksund der etwa angeschlossenenselbstständigenGutsbezirke
unter Angabe der Ortsnummer, sowie der Namen der Eigenthümerund
der Inhaber einzelnerGebäudetheileeinzutragen,«

3) bei jedem einzelnenGebäudetheileist unter Berücksichtigungdes eignen,
auf das Maaß des UnentbehrlichenbeschränktenWohnungs-, Wirthschafts-
und Gewerbebetriebs-Bedürfnissesdes Inhabers in einer besonderen
Kolonne die höchsteZahl der Mannfchaften vom Feldwebel abwärts
beziehun«sweise der Dienstpferdezu vermerken, welche darin iintergebracht
werden ann;

4) bei ganzen Gebäuden oder einzelnenTheilen derselben, denen Befreiun-
«gen nach s. 4. des Gesetzeszustehen, bedarf es des Vermerkes zu
nicht, vielmehr ist an Stelle desselbender Grund der Befreiungen ein-

zutragen,«

5) Räume, welche Behufs Unterbringung von Militairpersonen vom Feld-
webel abwärts oder von Dienstpferdenvermiethet sind, bleiben für die
Dauer des Miethsverhältnissesvon der Einquartierung frei, und ist dies

entsprechendwie bei 4. zu vermerken.

. Z. 8.

Die nach Maaßgabedes Vorstehendenangefertigtenund nach Vorschrift
des Z. 6. des Gesetzesendgültigfestgestelltenund veröffentlichtenKataster bestim-
men den Umfang, in welchemdie garnisonmäßigenQuartierleistungenvon

zer.

e,
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Gemeindeim Ganzen gefordertwerdenkönnen,und bilden zugleichdie Grund-

lage für deren reale Unterverthetlungin der Art, daß die in den Katastern ver-

zeichnetenMaximalsätzenicht überschrittenwerden dürfen.
Jst die Aufstellung eines Katasters in Folge übereinstimmendenBeschlusses

des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretungunterblieben (§. 6. des

Gesetzes),so hat der Gemeindevorstandbeziehungsweisedie Servisdeputation für
die Befriedigungdes garmsonmaßigenQuartierbedürfnisseslediglichnach Maaß- -

gabe der Is. 1. bis 4. des Gesetzesund des Ortsstatutes Sorge zu tragen.

X

X
X

Z. 9.

Die Aufstellung eines Orts statutes, beziehentlichein Gemeindebeschluß
über die Grundsätze,nach welchendie Vertheilung der Quartierleistungengeschehen
soll , muß für jeden Gemeindebezirkerfolgen, gleichvielob derselbemit Garnifon
belegt ist oder nichtG. 7. Alinea 3. des Gesetzes).Die Kommunal-Aufsichts-
behördehat aus die schleunigediesfälligeBeschlußfassunghinzuwirken, wobei für
Garnisonorte die Aufnahmeeiner Festsetzungin das Ortsstatut thunlichst zu be-

fördern ist,·durchwelche dem Gemeindevorstande beziehungsweiseder Servis-

deputation die Befugnißeingeräumtwird, die einzuquartierendenTruppen in

gemiethetenOuartieren unterzubringen In diesem Falle muß das Ortsstatut
u leich über die Art der Aufbringung der entstehendenKosten disponiren (§. 7.

Zliinea5. des Gesetzes).

Z. 10.

Die Mars chrouten sind nach dem sub Lite. A. beigefügtenFormulare
auszustellen.

Das sub Lite. B. anliegendeVerzeichnißergiebt, welcheoberen Verwal-

tungsbehördenin den einzelnenBundesstaaten zur Ausstellung der Marschrouten
befugt sind, und welchenBehördendie örtlicheZuweisung der Einquartierung
oblie t.g
Für besonders schleunigeFälle haben die oberen Verwaltungsbehördenden

Generalkommandos vollzogeneBlankets zu Marschrouten zur selbstständigenAus-

füllungzur Verfügungzu stellen. Wird Seitens der Generalkommandosvon

denselben Gebrauch gemacht, so ist gleichzeitigein Duplikat des ausgefüllten
Blankets der oberen Verwaltungsbehördemitzutheilen.

s. 11.
,

. ,

Die Zuweisungder Einquartierung an die einzelnenQuartierträgererfolgt
m jedemFalle mittelst besondererQuartierbillets nach dem sub the. C. bei-
gefügtenFormulau Hierbei werden gleichgerechnetje eine der Chargen

zu 1. und 8. des Servistarifs = 30 Gemeinen,
«

, 2. I 9. - I = -

« 3. - lo« - - = -

- 4. - 11« - - = 5 «-

I 5. - 12, - - = 3 -

I 6. I 13. - - : 2 -

Wel-
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» WelcheQuartiere für die vorstehend bezeichnetenChargenund welchefür
Gemeine in Anspruch zu nehmen sind, wird nach dem militairischenBedürfnisse,
beziehungsweiseunter Zugrundelegung der im s. 7. des Regulativs (Beil. Litt. A.

des Gesetzes)enthaltenen Vorschriften,bestimmt.

Z. 12.

Die Ausfertigung der Quartierbillcts für einen Gemeindebezirkund die

angeschlossenenGutsbezirkeerfolgt durch den Gemeindevorstandbeziehentlichdie

Servisdeputation
Jn den an einen Gemeindebezirknicht angeschlossenenselbstständigenGuts-

bezirkenbedarf es der Ausstellung von Quartierbillets nur in dem Falle , wenn

auch die Hintersassendes Gutes zur Quartierleistung herangezogen werden sollen.
In diesemFalle erfolgt die Ausstellung durch den Besitzerdes Gutsbezirkesoder

dessenStellvertreter.
Bon den KommunaliAufsichtsbehördenist darauf zu halten, daß in den

einzelnenOrtschaften Quartierbillets vorräthigsind, wobei es sich empfiehlt, für
Quartier mit und ohne Berpflegung verschiedenfarbigeBillets zu wählen.

Z. 13.

Müssenwegen verweigerteroder unvollständigerQuartierleistungZwangs-
mittel gegen Quartierpflichtige in Anwendunggebrachtwerden, und ist der Zweck
nicht anders , als durch Uebertra ung der ganzen oder theilweisenLeistungauf
Dritte zu erreichen, so sind die ( emeindevorständeberechtigt, den erforderlichen
Vorschußaus der Getneindekassezu entnehmen. Bis zur Höhe des Vorschusses

köngenauch die auf den Pflichtigen entfallendenServisvergiitungen einbehalten
wer en.

Z. 14.

Wird ein allgemeinerQuartierwechselnach Ablauf von drei Monaten be-

absichtigt"(Z. 14. des Gesetzes),,sohat der Ortsvorstand unter Angabe des neuen

Quartierbezirksden Truppentheil noch vor Beginn des dritten Monats hiervon
in Kenntnißzu setzen. «

’

Z. 15.

Ueber die in den Garnisonen Seitens der einzelnenTruppentheile gezahl-
ten Servisvergiitungen stellen die Geineindevorständenach dem sub Liter. D.

beigefügtenFormular Ouittungen aus.

Für Quartiergewährungin Kantonnements und auf Märschenempfangen
die Ortschaften von den Truppentheilen Quartierbescheinigungennach dem sub

Littr. E. beigefügtenFormular.

- Auf Grund dieser Bescheinigunen liquidiren in den Städten die Ge-
«

meindevorstände,auf dem-Lande die ’"ommunal-Aufsichtsbehördendie Servis-

entschädigungennach dem sub Littr. F. beigefügtenFormular in Zeitabschnitten
von drei Monaten bei der Jntendantur desjenigen Armeekorps, welchem der

Truppentheilangehört. »

Die
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Die Auszahlung des Servises erfolgt an die mit der Untervertheilung
der Einquartierung (Ausstellungder Quartierbillets) beauftragten Organe.

Z. 16.

Wo nach der Bestimmun des Z. 15. des Gesetzeskeine Vergütung für
die Quartierleistunggewährtwir , ist unter der Bezeichnung:»Tag« der bür-

gerlicheTag von Mitternacht zu Mitternacht zu verstehen.

Z. 17.

Die durch den Anhang zur Klasseneintheilungder Orte (Beil. Littr. C.

des Gesetzes)für die zum Zweckeder Artillerie-Schießübungenzu beschagendemsowie für sonstigevornhergehendeQuartierleistungen bewilligten höheren ervis-

vergütungenbeginnen erst mit der wirklichenEröffnungder Artillerie-Schieß-
übun en , beziehentltchnach Ablan einer unsunterbrochenenKantonnementszeit
von

'

0 Tagen ohne Quartierwechsel.

s. 18.

In der gesetzlicheneventuellen Verpflichtung der Gemeindevorständezur

Uebegnathme
der Garnisonverwaltungs-Geschästein den Garnisonen wird nichts

gean er.
.

Berlin, den 31. Dezember 1868.

Der Kanzler des NorddeutschenBundes. Der Kriegsminister.

v. BismarchSchönhaufem
v. Roon.



EAHO

Marschroute

Generale

Stabsoffiziere
Hauptleute, Rittmeister

und Lieutenants

Beilage bitt-. A.
M-

(Angabeder Truppentheile, welchen
die Marschirendenangehörenund
ob dieselbenauf dem Marfchedas
Quartier mit oder ohne Verpfle-

- Aerzte gung zu empfangenhaben-)
Zahlmeister .

· Feldwebel, Wachtmeister
- Unteroffiziere
- Spielleute
- Gemeine

’

- Ofsizierburschenund Diene
-

einjährigFreiwillige; Rekruten
- Reservisten

Trainsoldaten
- Stabs-Roß- und Roßärzte
- Büchsenmacherund Sattler
- Offizierpferde
- Dienstpferde
-

’

Remontepferde
gehenunter dem Kommando des (Namen, Charge und Truppentheildes Führers),wie umstehend näher angegeben ist, von . . . . . . .. über . . . . . . .. nach . . . . . . ..,wobei auf der Strecke von . . . . . . · bis . . . . . .. die Eisenbahn(das·Dampfschiff2c.)
zu benutzenist.

Für die Marschirendenist erforderlichund unter Beachtungder umstehend
abgedrucktenBestimmungenprompt zu verabreichen:

1) Quartier (Obdach, Gelegenheitzum Kochenund Lagerstroh),«
2) Marschverpflegungfür die Mannsehaften,soferndieselbe(naehder obigen

Angabe)überhauptzu gewährenist;
3) An Verpflegungfür die Pferde nach PreußischemMaaßund Gewicht:

. . . . . . . . . . . . Hafer Metzen) -

(8ahl) Nationen zu Pfund gen«
. . . . . do. troh

(Zahl)

.

F

»

F-
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’

«-Pfund-s(.. ehe-p-
.

« .

»

«. ,

.. «

. Zfer(·.-.....»M«etzen)
(8ahl) Nationen zu- .

Fund-—
m

: .

z .

»

«·.. s
« «

.

,

—

,

-4) AU TVWZPVFMMMIMFoktschafftng»
«

·- GENva eichirrteBoylegepferhe«-,
»

· IspuspännigcsPotfpcumwagen
Vterspännige .- »

.

.

«

,
I

«

«

zs VorspamssReitpfelfidesz«

L"
,

«

« GpschäftsqArrest-vundWgchtlokale.
«

: Ort Und Datum.
- »

,

x

Firmader ausstellmdpnBGBdes

»

» (u:ixes-s-sdxsst«)
»

(



Bestimmungen
—---....-.. .

A.Veispfle91mg l) Die Verpflegung des Soldaten aus dem Marsehe liegt dem Quartier-
TZTMWWF geber ob. Im Allgemeinensoll sichder Soldat mit der Mahlzeit des

letzteren begnügen; um jedochBeeinträchtigungen,sowie übermäßigen
Forderungen vorzubeugen, wird die täglich zu verabreichendeVerpfle-
gung auf

"
’

z Pfund Fleisch—- Gewicht des rohen Fleisches—- Zugemüseund
Salz, soviel zu einer Mittags- und Abendmahlzeitgehört,und das
für einen Tag erforderlicheBrot (bis zu 1 Pfund 26 Loth)

festgesetzt
Frühstückund Getränk hat der Soldat von seinem Wirthe nicht

zu fordern. Die vollständigeBeköstigungmuß dem Soldaten aber selbst
dann verabreicht werden, wenn er zu späterTageszeit im Quartier ein-

trifft. Die Marschverpflegungwird den Quartiergebern mit 5 Sgr.,
und wenn sie kein Brod gegeben haben, mit 3 Sgr. 9 Pf. vergütet.

2) Die Verabreichung von Marschverpsiegungan Offiziere- Aerzte und
Zahlmeister erfolgt, wenn keine anderweite Einigung zu Stande kommt,
nach den unter 1. enthaltenen Vorschriften

BzVerpflegimg Z) Können die Rationen nicht durch Anstalten des Bundes beschafftwerden,der Pferde
so haben die Gemeinden nach dem Edikte vom 30. Oktober 1810. die
Verpflichtung, den durchmarschirendenTruppen den erforderlichenBedarf
auf Grund der Marschrouten zu gewähren. ·

Sind die Gemeinden nach Bescheinigung der Kommunal-Aufsichts-
behördeaußer Stande, den Fouragebedarf aus eigenen Mitteln herzu-
geben, somüssensiedenselbenvon der nächstenVerabreichungsstelleholen,
worüber der Kommandofiihrereine Vorspannquittungauszustellen,diesen
Vorspann also nicht zu bezahlen hat. Ueber die von den Gemeinden
entnommene Fourage, welche nie zur Stelle bezahlt wird, ist vom

Kommandoführerin vorschriftsmäßigerForm zu quittiren.
C. Vorspann-

, 4) Nach dem Edikte vom 28. Oktober 1810. sind die Gemeinden verpflichtet,
Gestellimkt

, den Truppenabtheilungendie auf dem Marsche zustehendenTransport-
mittel in Vorspann zu gestellen. Es sind fortzuschaffen:

auf einem einspännigenWagen oder Karren . . . . . .. 7z Zentner,
auf einem zweispännigenWagen oder Karren . . . . .. 10 -

auf einem vierspännien Wagen oder Karren . . . . .. 20 -

durch jedes Vorlegepkerd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 -

Der einspännigeKarren oder Wagen wird den
GemeindlenSmit1 gr.
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11 Sgr 3 Pf., jedes besondersgestelltePferd , es mögeals Reit- oder
Wagenpferd dienen- mtt 7 Sgr. 6 Pf. für die Meile vergütet.Wo
die Wagen mit Ochsenbespanntwerden, sind 3 Ochsen gleich 2 Pfer-
den zu rechnem Für die gestelltenWagen wird keine besondereVergü-
tung gewährt Ver Berechnungder Vergütun bleibt sowohl der We«
vom Wohnorte des Anspännersbis zum Gegellungspunkthals aucg
der Weg von dem Entlassungsortezurücknach dem Wohnorte, außer
Betracht

5) Die Vergütungfür empfangeneMarschverpflegungund für Vorspann, D. Bezahlung .

ausschließlichder ad B. 3. dieser BestimmungenerwähntenFälle, mußUnd OUTMW

in jedem Marschquartiersofort gegen Quittung der Gemeinden bezahlt
werden. Dis Zahlung darf· nur unter ganz außergewöhnlichenVerhält-
nissen bei »großerenTransporten unterbleiben und wird alsdann den Ge-
meinden uber die gewährteMarschverpflegung,sowie über Vorspann
vom KommandoführervorschriftsmäßigQuittung geleistet.

6) Der zu entrichtendeGeldbetragwird:

a) in Städten auf dem Gemeindehausedem Gemeindevorstandebe-
ziehentlichdessenhierzu legitimirten Organen,

b) auf dem platten Lande dagegenan den Gemeindevorstandbeziehent-
lich den Besitzerdes selbstständigenGutsbezirks

gezahlt.

7) Auf Ansuchenhat der Kommandoführerim Austausch gegen
die Quit-

tung eine Bescheinigungüber die empfangene und bezahte Verpflegung,
sowie über den Vorspann Ic. in vorschriftsmäßigerForm auszustellen
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Verzeichniß
-

«

Vein e Lite. Iz»

der

in den einzelnenBundesstaaten mit Leitung des Marschwesensbeauftragten
Verwaltungs-Behörden

Laufende
Nr.

l ! - !

Bundesstaat

l

Die obere Leitung des

Marschwesens und die Aus-

stVllUUgder Marschrouten
steht zu:

Die örtlicheZuweisung der

zQuartiereUnd der sonst
erforderlichenMarschbediirfs

msse nach Maaßgabeder
Marschrouten wird vermittelt

durch:

Bemerkungen

WO

Königreich
Preußen

mit Lauenburg.

Königreich
Sachsen

Großherzogthum
, Mecklenburg-

Schwerin

; Großherzogthum
Sachsen

. Großherzogthum
Mecklenburg-

Strelitz.

-

..:
»

-

(-

um-

den Regierungen (Land-
drosteien).

dem KöniglichenKriegs-
ministerium in Dresden

dem GroßherzoglichenMi-
«

nisterium des Innern zu
Schwerin

den GroßherzoglichenBe-

zirksdirektionenin Wei-

mar, Apolda, Eisenach,

a. .

(Vei Märschenund Kan-

tonnirungenganzer Divi-

sionen oder nochgrößerer
Truppenkörper ist das

GroßherzoglicheStaats-

ministerium, Departe-
ment des Innern , in
Weimar gleichzeitigzu
benachrichtigen.)

der Landesregierung in
Neu- Strelitz.

DerOmbach
und Neustadt

'

die Gemeinde - Vorstände-,
beziehentlichfürdas platte
Land im Herzogthum
Lauenburg die Aemter.

die Amtshauptmannschaf-
ten.

die Großherzolichen
Aemter im omaniun1,

die Gutsobrigkeiten in der

Ritterschaft,
die Magisträte in den
Städten

die Gemeinde-Vorstände

die Amts- und Orts-

behörden

I. Für die Durch-
märschevon Bun-

destruppen durch
das Gebiet eines

Bundesstaats ist,
unter Hinwegfall

der bisherigen
Etappen-Konven-
tionen, eine vor-

» ängige Mitthei-
ung von Staats-

regierungzu
Staatsregierung

nicht weiter erfor-
derlich.

U. Die den

Marsch anordnen-
de Kommando-

Behörde giebt die
Direktionslinie

mit den zu berüh-
rendenHauptsund
Zwischenpunkten

an.

IIL Die Ausfüh-
rung der Märsche»

«

wird zwischenden
Kommando - Be-
hörden beziehent-
lich den marschi-
rendeu Truppen

und den Verwal-
tungsbehörden
durch.direkte

Konimunikation
geregelt.



Laufende
Nr.

Bundesstaat.

121
j

—

Die obere Leitung des

Marschwefens und die Aus-

stellnng der Mai-schwirren
steht zu:

Die örtlicheZuweisung der
Quartiere nnd der sonst

erforderlichenMarschbedürf-
nisse nach Maaßgabe der

Marschrouten wird vermittelt

durch:

w—

Bemerkungen

10.

11.

12,

. Großherzogthum
Oldenburg.

Herzogthum
Braunschweig.

Herzogthum
Sachsen-

Meiningen-
Hildburghausen.

Herzogthuni
Sachsen-

Altenburg.

Herzogthum
Sachsen-Koburg-

Gotha.

Herzo thum
An alt.

Fürstenthiim
Schwarzburg-
Rudolstadt.

den Regierungen zu Ol-

denburg, Birkenfeld und
Eutin

den HerzoglichenKreis-
direktionen zu Braun-

schweig, Wolfenbüttel,
Helmstedt,Gandersheim,
Holzininden und Blan-

kenburg.
dem HerzoglichenStaats-

ministerium, Abtheilung
des Innern, zu Meinin-

gen.

dem HexzogcichenMiniste-
rium, Abtheilungdes Jn-
nern, zu Altenburg.

a) im HerzogthumKoburg:
dem Landrathsamt zu
Koburgund dem Justiz-
amt zu Königsberg;

b) im HerzogthumGotha:
den Landrathsämtern
zu Gotha , Ohrdruf und

Waltershausen, und· den

Justizämternzu Nazza
und Volkenroda.

«

der erzoglichenRe ie-

rungskAbtheilun ges
Innern und der

« olizei,
zu Dessau.

den Landrathsämternzu
Rudolstadt,Königseeund

Frankenhausen.

die Verwaltungsämter
und Bürgermeistereien

die Kommunalbehörden

die HerzoglichenVerwal-

tungsämter in Salzun-
gen, Meiningen, Hild-
burghausen, Römhild,
Eisfeld, Sonneber ,

Saalfeld und Kam urg.

die Kreis-Hauptleute der

Ost- und Westkreise.

die Gemeinde -Vorstände.

die Kreisdirektionen.

die Gemeinde - Vorstände
und Vertreter der Guts-

bezirke.
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Laufende
Nr.

Bundesstaat

Die obere Leitung des

Marschwesens und die Ans-

stellung der Marschrouten
"

steht zu:

Die örtlicheZuweisung der
Quartiere und der sonst

erforderlichen Marschbedürfi
nisse nach Maaßgabe der

Marschroutenwird vermittelt

durch:

Bemerkungen

HSi-

15.

«16.

17.

18.

19.

14.

Fürstenthum
Schwarzburg-

Sondershausen.

Fürstenthum
Waldeck.

Fürstenthum«
Reußälterer Linie.

Fürstenthum
Reuß

jüngererLinie.

Fürstenthum
chaumbnrgs

Lippe.
Fürstenthum

Lippe.

sttfieund Hause-
E".1dtLübeck.

dem Fürstlichen»Ministe-
rium, Abtheilungdes Jn-«
nern, zu Sondershausen.

der Landesdirektion zu
Arolsen.

dem Landrathsamt zu

,

Greiz.
dem FürstlichenMiniste-
rium, Abtheilungfür das

Innere, zu Gera.

der FürstlichenRegierung
zu Bückeburg

der FürstlichenRegierung
zu Detmold.

der Central - Einquartie-
rungs - Kommission zu
Lübeck.

die Landräthezu Son-

dershausen, Ebeleben,
Amstadt und Gehren.

die Kreisräthe in Arolsen,
Corbach,Wildungenund

Pyrmont·
die Gemeinde - Behörden«

die Landrathsämtey
für die Stadt Gern mit

Pöppeln den Stadtrath
zu Gera;
«fürdie Stadt Schleizden

StadtgemeindesVorstand
die Aemter und Stadt-
magisträte.

die Magisträteund Aems

ter, sowieden Justiz-Amt-
mann zu Lippstadt für
die Enklaven Lipperode
und Stift Cappel.

die Einquartierungs-Koms
missionen zu Lübeck

a) für die Stadt,
b) für das Städtchenund

Amt Travemünde,
c) für die übrigenLand-

bezirke,«
bei MärscheneinzelnerMi-

litairpersonen oder klei-
nerer Abtheilungen

das Polizei-Amt in Lübeck,
das Amt in Travemünde,
die Bauernvögte in den

Dorfschaften.



T Wfos"7"—sp;- . . wctsum der
Z: MDFTHObsckcLcltxnåxdgsls iHudartlieckrc

uander sånst
»

»

ar we ens un te -.u - er or eri )en Marsck)bcd1"irf-
. .

F Bundesstuat
stelltan der Marschwukm uisscnach ngßgabe der Bemerkungen

»F steht zu: Marschrouten wird vermittelt
»

Z durch:

20. Freie Hansestadt der Quartier -Deputation (wie neben.)
Bremen. in Bremen.

I

21.»Freie und Hause- (bis «an Weitere-s) der (wie neben.)
stadt Hamburg. MilitairsKommissionin

Hamburg. j
d

22. Großherzogthumden Provin ial- Direktio- die Kreisämter,Einquar-
Hessen. nen in ießensresp. tierun - Kommissionen se

Mainz. und urgermeistereien.

.

.«.’-«—-;«--H
s



Beilage bitt. t-.

der Marschroute
W

(fällt bei den Garnisonquarticren fort).

Quartier-bitter

Für . . . . . . . . .. Generale

Stabsofsiziere
Hauptleute und Lieutenants
Feldwebel,Wachtmeister2c.

Portepeefähnriche2c.

Unterofsiziere
Gemeine

ist Quartier mit (ohne) Verpflegung

auf . . . . . . . . .. Tage
«

vom (Name) in der . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Straße Nr. zu leisten.

Ort und Datum.

Der Gemeindevorstand

Bunds-weni. 1869.« 3
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Beilage bitt— D—

Icrmsqmttung
«

der

Kommune X. ............. .. pro Monat ............. .. 18.. für das
-

. .... ..« Bataillon ............. .. Regiments Nr.

.. Z Das Quartier resp die
MS «

M atr
— s- An

ar e

d es
. Mithin StctägrvisBe-

ZZL g .

III Personal- M
aus ist dafür Se- merkungen.

Z :
C F Und

vom
Cum Monate zahlt

THE-Z Z Stallservises ATSCUJO(ex«-1.Ak,. worden
XI F: cl c

an aF« Es M WJ
g g ZW

M SM-

(Servis ll. Klasse.)
1 Lieutenant N. 10— 174 15 1730 3 26 8
2 Feldwebel . . . . . . . .. z 10— 74 Ixz 6 20—

1 Vataillonsschreiber. 2 2 ·6 74 75 1 2 2 6

8 Unteroffiziere. . . . .. 1 12 6 Ix4 VI 1 11 10-

1 do. . . . . .. 1 12 6 IA 174 stso —- 21 3

75 Gemeine . . . . . . . . ..
— 17 6 IA 75 43 22 6

3 do. . . . . . . . . ..
—- -17 6 74 174 1730 —- 29 9

1 do. ........ ..
— 17 6 174 1xs 1730 — 911

Attachirte.
1 Fauptmann

1 10 10«——V4 75 1 10 10-

1 ieutenant K. . 8 10— 16X4«Vz 1730 4 z-

1 do. . . . . .. 8 10- 74 Vs 2730 6 20—

1 Feldwebel. . . . . . . .. 3 10— V4 15 310-
4 Unteroffiziere. . . . .. 1 12 6 1X4 , Vz 1 5 20-
1 do. .... .. 1 12 6 Ix4 274 1730 — 2611

«

Summa... 100 24 6

Obige - 100 Thaler 24 Sgr. 6 Pf.

f d s d swaifrtlicly
&c.

B t llvm au er a e des aai ns Jnfanterie-Re iments Nr.
«

t’

gezahliworden , worüber hiermit quittirt
g Uchlg

Ort , Datum.

(L. s·) (Unterschriften.)



Beilage bitt. E.
W

Quarticrbescheinigung

Daß die Gemeinde s . . . . . . . . . . . . . . .. dem Bataillon . . . . . . . . . . . . . . .

JnfanteriesRegimentsNr. in der Stärke von:

Anzahl der Anzahl »

vom bis also auf

Eis-: der (ng M HEFT-Ists
qsafysilzåeCharge. einge- des »

des
des Ab- Bemerkungen

Und ann- stellten Em- Abs
gangs,

schaften. Pferde. treffens) gangs) tages)

1 Bataillons - Komman-

deur, Major M. . .. 2 75 276 12730
1 Adjutant, Sekondelieu-

·

tenant K ......... .. 1 75 276 120J30
1 Hauptmann R. . . . . .. 1 do. do 12730
1 Premierlieutenant A. . . do. do. 120X30
1 Sekondelieutenant N.. . do. do. 12730
l - .

« do. do. 120-30
1 - W» . do.

«

do. 12730
l Stabsart V . . . . . . . .. . do. do. 120X30
1 ZahlmeijgterK . . . . . . .. . do. do. 12730
1 Feldwebel. . . . . . . . . . . . . do. do. 120J30
1 Portepeefähnrich. . . . . . . do. do. 120X30

14 Unteroffiziere. . . . . . . . . do. do. 12730
145 Gemeine &c. . . . . . . . . .. . do. do. 120X30

Ofsizierpferde.. . 4 do. do. POXZO

QUMM in vorschriftsmäßigerAusdehnung und Beschaffenheitgegebenhat, sowie daß in
der VOkaUgegebenenZeitdauer der Tag des Einrückens in das Kantonnement —- nicht aber

dek,Tag dksAusmarsches — mitgerechnetist, auch unter der angegebenenZahl der »Ge-
meinen Diener und Burschen der Ofsiziere2c. sichnicht befinden, wird hierdurch pflicht-
maßtgbescheinigt. .

Die Bezahlungdes Quartiers ist . . . . . . · . . . . . . .. erfolgt.
Ort, Datum.

(l-. (Unterschriften.)
as



f

Muartierbescheinigung

·

Daß die Gemeinde D. . . . . . . . . . . . . . .. dem Bataillon . . . . . . . . . . · . . . . . . . ..

Jnfanterie-Regiments Nr. in der Stärke von:
«

Anzahlch Anzahl vom bis also auf
em- der (Tag (Tag MonciteqsafsliecrrtsnCh arge. einge- des des dsgxåb-Bemerkungen.

und ann, stellten Em- Ab-
gangs«

schaftm Pferde. treffe-is) gangs) tagcs)

1 Hauptmann W. 1 2574 IIJS 120X30
1 Premierlieutenant L. . . do. do. Pol-»so
1 Sekondelieutenant O. . . do. do. 12730
1 - o. . . do. do. 12730
1 AssistenzarztD. . . . . .. . do. do. FOXZO
1 Feldwebel . . . . . . . . . . . . do. do. 120X30
1 Portepeefähnrich. . . . . . . do. FXG 110X30

10 Unterofsiziere . do. M 120X30
1 Unteroffizier. . . . . . . . . . . do. 175 1730

140 Gemeine . . . . . . . . . . ..
--

. do. Msz 12030
2 -

. . . . . . . . . . .. . 76 III-S 1730
Offizierpferde.. . 1 274 MXZ 12730

Quartier in vorschriftsmäßigerAusdehnungund Beschaffenheitgegeben hat, sowie daßin
der vorangegebenenZeitdauer der Tag des Einrückens in das Kantonnement —- nicht aber
der Tag des Ausmarsches —- mitgerechnetist, auch unter der angegebenenZahl der Ge-
meinen Diener und Burschen der Offiziere2c. sichnicht besinden,wird hierdurchpflicht-
mäßigbescheinigt

Die Bezahlungdes Quartiers ist . . . . . . . . . . . . .. erfolgt.
Ort , Datum.

(l-. s.) (Unterschriften.)



Quartierbescheinigung

Daß die GemeindeA. . . . . . . . . . . . . . .. der Kompagnie. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Festungs-Artillerie-RegimentsNr. in der Stärke von:
’

W
Anzahlder Anzahl vom bis also auf

Utklst
der (Tag (Tag MopijteVIIIer Charge. einge- des glebsdg;-Fll;,Bemerkungen

und staun- stelltm Em« «

gangs-
schaften. Pferde. treffens) gangs) tages)

1 Hauptmann E. . . . . . . . S- 30X6 12730 Pro sXebis Je hatte die
1 Premierlieutenant T. . . doö. do. 127301 Sekondelieutenant J. . . do. do. 12730 . .

-

Revue Vorarbeiten1
- F« · . 275 do. 110X30 inne ;1 Feldwebel . . · . . . . . . .. . 6X5 do. 12730 am 10«.Juni begann die

1 Portepeefähnrich. . . . .. . do. do. 12730 »SchteßUbUUgi 2910 Unteroffiziere. . . . . . .. . do. do. 12530 Schluß derselben am «
75 Kanoniere . . . . . . . . . . . . do. do. 12730

1 Kanonier . . . . . . . . . . . . . Msz do. 1730

Attachirt:
Von der . Batterie

des . . . . . . . . .. Feld-
Artillerie-Regts.Nr..

«

1 Dienstpferd 1 SXH M 12730

Quartier in vorschriftsmäßigerAusdehnungund Beschaffenheitgegebenhat- sowi?daß inder VorangegebenenZeitdauer der Tag des Einrückens in das Kantonnement — nicht aber
dek,Tag DesAusmarsches—- mitgerechnetist, auch unter der angegebenen»Zahl deV·,Ge-meinen DEqu und Burschen der Offiziere&c. sich nicht befinden, wird hierdurchpflicht-
-maßigbescheinigt

«

«

Die Bezahlungdes Quartiers ist . . . . . . . . . . . . . .. erfolgt.
Okt, Datum.

(I«. (Ilnterschrift.)
«



Quartierbescheinigung
«

Daß die Gemeinde M. . . . . . . . . . . . . . .. der . . « Ugen Fußbatterie. . . . . . .

Feld-Artillerie-RegimentsNr. in der Stärke von:

Anzahl-der Anzahl vom bis also auf
eUP der (Tag (Tag Monate

qlslsfslieerrtsnC h at g e. einge- des des dsgxålb»Bemerkungen
Und ann· stellten Eins

"

Abs
Sangs-

schastm Pferde. ztreffens) gangs) tageg)

1 Sekondelieutenant N. .
. sxz OJS 1730

2 Unterofsiziere. . . . . . . . . do. do. 1730 Mka
«12 Kanomere . . . . . . . . . . . . do. do. 1730 Vorkommando.

1 Kanonier . . . . .

,
. . . . . . . 275 do. 1730

»

1 Hauptmann VV. . . . . . . IOXH ZOJS VJZOAn»110- Juni zur Schuß-
«

1 Premierlieutenant L. . . do. do. VXZO Zbusgessätwffmsam.

1 Sekondelieutenant N . . . do. do. 20j30 gänan
U marsch an·

1 - P. . . do. do. 2730
«

1 Feldwebel . . . . . . . . . . . . do. do. WXZO
1 Portepeefähnrich. . . . . . do. VXS 10X30

14 Unteroffiziere . . . . . . . . . do. Zoxs 20X30
1 Unteroffizier. . . . . . . . . . . stz do. 12X30
2 Trompeter . . . . . . . . . . . . sz do. WXW

85 Kanoniere . . . . . . . . . . . . do. do. WJZO
1 Kanonier .

—

. . . . . . . . . .. . do. 16J6 SJZO
1 do. . . . . . . . . . . .. · do. ISXS ZJZO

Dienstpferde. . . . . . . . . 35 do. soxs 20J30
do. . . . .. . . . . 1 do. 176 730

Quartier in vorschriftsmäßigerAusdehnung und Beschaffenheitge eben hat, sowie daß in
der vorangegebenen Zeitdauer der Tag des Einrückens in das Kan onnement —- nicht aber
der Tag des Ausmarsches — mitgerechnet ist , auch unter der angegebenenZahl der Ge-
meinen Diener und Burschen der Offiziereec. sich nicht befinden, wird hierdurch pflicht-
mäßigbescheinigt. .

Die Bezahlung des Quartiers ist ............. .. erfolgt.
Ort , Datum.

(l-· s·) (Untekseörift)



Beilage bitt« F-
W

Herr-is — Liquidation

den Gemeinden des . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kreises

für die Monate . . . . . . . . . . . ..

.»
18 ..
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QZ . E
»

Die Serytss ·

g : zsspz » Menats KompetetxzIst zu Es Ist
g ;- g IS LLutherliqutdtren SngahFrat?-

«

»Es-.-
"

J TM HG- O ·

Z
ZEIT Charge »F des

g
»E- s-« «:?—·33 UUZrSttRlsBemerkun en.N DQZEZ

««

Z s Personal- «- Servis
" g

E 393 undealb vom åg H- gd zu em-

T zog Servtses.
B g Få pfangen.

r

I I
ÆMJ

lO
II Wes-J

l l l l l l l

Gemeinde s. . . . .

.,
. . . . . . . .. (Servisklasse IIl.)

Bataillon . . . . . . . . . . . . . .. Jnfanterie-Regiments Nr.

.
11 20—— 1

z

31 1 1120—— Pro 1. bis i-nkl. 31
5

Malor . . . . . . . . . . . .

13 10 1-UJZW- 826 8 ZenKlFervisdejr—
. a e vom IzA -6 30

alzden S,ervisder

1
1 20— Ixz 375 1 120— Eckchsthöheken(1dI·-)
2 1 .21 go-30 1 10—- fofggbeäIämnåe

Ofsizierpferde.. . . f zur Klassifikation)
«

1 Z
— 12 6 1581 1 —12 6 ciquidikt.

— 1;21 LOXZO
i

7 2 6 Liz- 1 7 2 6

Lieutenant, Adjutant f
8 10— I

621 20X30516 8

Offi· f d 1
1 20— 1 120—

ter er .. . . .z p
»

; 2 20x30 110—
-

i
7 2 6 1 31 1 7 2 6

Hauptmann . . . . . f
8 10— 1

621 -20X30516 8
l

.
1 20-— I

531 1 120-—

Ofsizterpferd. . . .. 1
l I21

,

2
f

20J30 1 10 —-

»

7 2 6
«

1531 1 2810—
Lteutenants . . . . . . ..

1 121
.

,

8 10—-—
T Wxso22 6 8

7 2 6 1 31
1 7 2 6

Stabsarzt . . . . . . .. f
8 10-—J LZZL 2730 5 16 8

Latus .. 11823 4
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W«25 ,-———

s
z-; H Die Sekyisi

)

«

g - its-F Mpnat- Kompetethist zu Es ist
H g g . OF ltcher liqutdcren daher an

»F XII-S- S Betrag W- Personal-
J ZEI- -« des »Es s: IF B. und Stall- erkun en.

J DIE Charge Z Z PgrsoitmllfII «
Scrvis

Bem g
»

»-·-.-«· —««I Un Sasvom TMZZC uem-
«

s

«

Es Servises. THE-IIIZ pzfangem «

« -
—- cd . I m o

-

T I I
M Hisds

—- HZZ M SM-

Transport.. 11823 4

t

,

«

. 7 2 6
l

531 1 7 2 6
1 Zahlmetster. . . . .

8 10
1121

»o- 516 8«

»

—

S

«

30

I
"

2 2" 6
1 ZL 1 227 6

1 Fecdwebec.......
«

W 2 6 83 10——
»

«

30

i
«

1
«

6 L——3—L 1 127 6
1 Portepeefähnrich. . .

2«
f

2 2 6 I

SU— 2730 111 8
t :

,

1
sp

6
1 ZL 1 17 15——

14 Unteroffiziere. . . .

«

f «

z 1 12 6 IJL 20J3013 6 8

,
.

—- 15———
I

531 1 7215———
145 Gememe « ...... ..

l s21 20 —

»

o
— 6

6 -30 8
,

«

l

Summa .. 29914 2

s-

Bund-s Gesetzt-L 1869.
.

4
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zwg

k

E; Die Serviss

— — —

g :- åz Mpnat- Kompetenz ist zu Es ist
». gzzv . zzx ltcher liquidiren daher an

s »t- g C Bgtrsag .
«- mz Pgrxnalks »

»Ob«-— » »F
e HHUFJZIUUH -

Z » OF harge
Z g Personal- IX «- Eg ServiasBemerkungen

B Es g ZEI- Und Stall· vom sag-»Is-gs zu em-

M Szgs Zog Servises. sog s- g g» pfangen.
J Z« Z O ED- I- Z Os-

ÆMJ
O II M- Eisd

l l l
" l l l

Gemeinde D. . . . . . . . . . . . .. (V. Servisklasse.)

Bataillyn . . . . . . . . . . . . . .. Jnfanterie-Regiments Nr.

6 2()—— » 285 1 6«20——Vom2··-5bd S -

2 1 Hauptmann . . . ..

»

« -
W

vis dxralllflelaech
« 7 2 6 29-519-6 «-30 8 ·(cf1’.

Ofsi ier ferde l«
1 m— 274 275 1 HO—

z p «

1 Zo-— 227519-6 20-30 1 3 4
Der ZleWar außer

sBereclänunZ
zu gas-6 20—— 29 28

- 20 en ca ur en

3 Lieutenants . . . . . . ..

A A 1
volienMonat Mai

7 2 6 2275sts 20J3014 5—- dek- Sekvis liqui-
»

dirt ist, wenngleich

1 Assistma» ;
6 20—— M 28X51 620-—

ig»vekschiedenenz ·z . . . . . ..

7 2 6 Mk We 20-30 421 8
atzen.

2 2 29 28
' 1 2 2 6

1 Fetdwebec .......

A XI
»

2 27 6 275 176 ZOXZO128 4

,
1 15—— 274 28J5 I 115-——

1 orte eeä nr1P p ch
1 6 2575 9X6 lo-30; 2

1 29X 28 1
10 Unteroffiziere . . . .

» W««-5»
1 « 6 ·

Xz W« -0X30 8 10——

1 Unteroffizier. 1 2I74 175 1730— 15—

—- 12 6
N 28 1 5810—

140 Gemeine
« A

— 15—— 275 176 20J3046 20-——

2 do. . . . . . . · «

— 4-6 19-6 15-30—

Summa . . . 189 26 8
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Gemeinde A . . . . . . . . . . . . . . .. (IV.SerVisklasse.)
...Kompagnie . . . . . . . . Festungs-Artillerie-Regiments Nr....

I
. 6 20— CXZ!76 1 620

—l23k,rosikksscs5e(rjkis»
d 5 « 5 er - a e c r-

Hauptnlann . .
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810— 2730 516 8

215—— SXZWS 1 215—

Feldwebel. . . . . . . . . 2 27 6
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«

1 20— EX-,76 1 120 —-
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2 2 6 Hexe 20xzo 111 8

1 EX-.76 1 10—-—

Unteroffiziere. . . . .. 1 7 6
5

6

9

Exzo 2 6

1 12 6 LYY 20X30913 4

. —12 6 WO- 1 317 6

Kanoniere . . . . . . .H .
—- l5——

5

«

9

730 6 7 6
l

— 17 6 10680 2730 29 5—

Kanonier . . . . . . . . .. .
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Gemeinde M . . . . . . . . . . . . . . .. (III. Servisklasse.)
Uge Fuß-Batterie . . . . . . . . » Feld-Artillerie-Regiments Nr. . ..

4 Lieutenant · . . .

»

7 2 6 szz 76 1730 8 —10

2 Unteroffiziere. . . . .. 1 ·7 6 do. 1730 2 25——

12 Kanoniere . . . .

—- 15—— dkl)«1 730 6 24-

1 Kanonier . . . . . .

— 15— 275 9j6 1730— 7-—

1 Hauptmafm 8 10— M 20X 5 16 8 Servis 11. Kla e

3
,

. f
30

liquidikt (cfk. dsle
Lteutenants . . . . . .. 8 10 —- do. DOXZO16 20— Zusatzbestimmyng

1 Feldwebel 3 10 dl 20x 2 6 8
zur Klassisikawm«

. « « . · - « ·o
—· o. 30

s

1 Portepeefähnrich.. 2 2 6 LGL 10X30—- 2010

14 Unterofsiziere. . . . .. 1 12 6 L-0—;-EO—szo 13 6 8

1 Unteroffizier. . . . . » 1 12 6—ÆLLLUXZO—- 17—-

2 Trompeter . . . . . . .. 112 6 LGEL VXZO1 26 8

85 Kanoniere . . . . . . ..
—- 17 6 dllo.273033 1 8

1 Kanonier . . . . . . . . ..
—- 17 6 10616 sxso— 3 6

.

s

i

,1 do. ........ .. -—176 YCL «s-30—48

Dienstpferde..... 35 —- 10—
» 20J307 23 4

do; i 1 — 10— Les-E- 730 .- .-
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Stall - Servis zu
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sys- szss J-

Nekapitulation.

1) Gemeinde s« ......... . ............................ .. 299 14 2

2) - D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 189 26 8

Z) - A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

- 147 28 2

4) - M. ....................................... .. 99
«

25 2

Summa..... «737 4 2

Ort , Datum.

(Unterschrift.)

(Nr. 217.)
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(Nk. 217.) Seine Majestät der König von Preußen haben im Namen
des Norddeutschen Bandes

den PreußischenKonsul Ioses M. Marina zu Gijon,
den GroßherzoglichOldenburgischen,sowie Hamburgischen,Bremischen

und LübeckischenKonsul Manuel B arcena y Franco zu Vigo, und

den Preußischenund HamburgischenKonsul Jean Pierre Schwartz
zu Santa Cruz (Teneriffa)

zu Konsuln des Norddeutschen Bundes zu ernennen geruht.

(Nk. 218.) Seine Majestät der König von Preußen haben im Namen
des NorddeutschenBandes ·

den bisherigenPreußischen,MecklenburgischenundHamburgischenKonsul
Harald Feddersen in St. Thomas (Ant1llen)

zum Konsul des NorddeutschenlBundesdaselbstzu ernennen geruht.

(Nr. 219.) Seine Majestät der König von Preußen haben im Namen
- des NorddeutschenBundes

den Kaufmann Bruno v. Rauchhaupt zu Lagos (Guinea)

zum Konsul des NorddeutschenBandes daselbstzu ernennen geruht.

(Nk. 220.) Seine Majestät der König von Preußenhaben im Namen
des NorddeutschenBundes

den Kaufmann Ernst Kropf zu Cadiz

zum Konsul des NorddeutschenBundes daselbstzu ernennen geruht.

Ost-.221.)
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(Nr: 221.) Seine Majestät der König von Preußenhaben im« Namen

des NorddeutschenBandes -

den bisherigenPreußischenKonsul Joså Eusebio Röchelt zu Bilbao

zum Konsul des NorddeutschenBandes daselbstzu ernennen geruht.

(Nr. 222.) Dem Bankier A. Salinger in Berlin ist Namensvdes
NorddeutschenBandes das Exequaturals KöniglichNiederländischerGeneralkonsul
daselbstertheilt worden.

(N1’-223-) Dem bisherigenKaiserlichBrasilianischenBizekonsulJoseph
Behrend in Stettin ist Namens des NorddeutschenBandes das Exequatur als

KaiserlichBrasilianischerKonsul daselbstertheilt worden.

(N1- 224.) Dem Kaufmann Wilhelm Küster zu Stblp ist Namens
des NorddeutschenBandes das Exequatur als KöniglichDämscherBizekonsul
daselbstertheilt worden.

(Nk. 225.) Dem HerrnM. Huet ist Namens des VorddeutschenBandes
das Exequatur als KaiserlichFranzösisch·erKonsul in Stettin ertheilt worden.

(Nr· 226.) Dem bisherigen Kanzler beim KöniglichBeågischen
General-

konsulatin Cöln,Prosp er Grafs, und dem Kaufmann Adolph autenstraach

ebsndalselbstist zu ihrer Ernennung zum KöniglichBelgischenKonsul resp. zum

KrtolxrihtichVglgischenBizekonsuldas ExequatarNamens des NorddeutschenBandes
e ei wor en.

«

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

. Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimen ObersHofbuchdruckerei
(R. v. Decker).




